
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/4/19 87/04/0274
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

46/01 Bundesstatistikgesetz

Norm

BundesstatistikG 1965 §11 Abs1 Z1;

VStG §44a litb;

VStG §44a Z2 impl;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/04/0251 E 17. Jänner 1984 RS 1

Stammrechtssatz

Bei der Bestimmung des § 8 Abs 1 BundesstatistikG 1965 handelt es sich um eine Gebotsnorm; dass ein

Zuwiderhandeln - nach den weiters angeführten Tatbestandsvoraussetzungen - gegen diese Norm eine

Verwaltungsübertretung bewirkt, ergibt sich aus der Strafbestimmung des § 11 Abs 1 Z 1 legcit, die - in Verbindung mit

§ 8 Abs 1 legcit - sohin auch die durch die Tat verletzte Verwaltungsvorschrift im Sinne des § 44a lit b VStG 1950

darstellt (Hinweis E 27.5.1983, 82/04/0157).
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